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 Veröffentlicht am 14.12.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

AVG §39 Abs2;

VStG §19 Abs2;

VStG §19;

Rechtssatz

Unterläßt es der Besch im Verwaltungsstrafverfahren, mitzuteilen, daß und inwieweit er mit Mietzinsverp7ichtungen

belastet sei, ist es nicht rechtswidrig, wenn die Behörde Feststellungen, ob und gegebenenfalls inwieweit er mit

derartigen Verp7ichtungen belastet sei, unterläßt. Es ergibt sich auch nicht aus der Manuduktionsp7icht nach § 13a

AVG, daß die Behörde verpflichtet wäre, den Besch zu einem ergänzenden Vorbringen aufzufordern.
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